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Neue Regelungen bzgl. Selbsttestung von Besuchern in Pflegeeinrichtungen 

ab 08.03.2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

folgende Information möchten wir Ihnen vom Bayerischen Staatsministerium für 

Gesundheit und Pflege zur Kenntnis weitergeben: 

 

Auch durch die ab Montag, 08.03.2021 geltenden 12. Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) bleibt die Regelung der 11. 

BayIfSMV, dass jeder Bewohner von täglich höchstens einer Person besucht werden 

darf, bestehen. Voraussetzung ist weiterhin der Nachweis eines schriftlichen oder 

elektronischen negativen Testergebnisses in Bezug auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2.  

 

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat zum Stand 

05.03.2021 für sieben Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien eine 

Sonderzulassung nach  

§ 11 Abs. 1 Medizinproduktegesetz erteilt. 

(https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html)  
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Die Anzahl der Sonderzulassungen dürfte sich aufgrund weiterer beim BfArM 

vorliegender Anträge weiter erhöhen. 

  

Hierbei handelt es sich um PoC-Antigen-Tests, die zur Eigenanwendung im Wege 

der Selbsttestung durchgeführt werden. Dem Vernehmen nach sollen derartige Tests 

bereits in Kürze in Verbrauchermärkten frei verkäuflich sein. Aus diesem Grund ist 

es denkbar, dass Besuchspersonen mit dem Ergebnis eines Tests zur 

Eigenanwendung Zutritt in vollstationäre Einrichtungen der Pflege und für Menschen 

mit Behinderung begehren. 

  

Da sich hierbei die Frage einer Nachweisführung eines negativen Testergebnisses 

stellt, die nach der 11. BayIfSMV in schriftlicher oder elektronischer Form erfolgen 

muss, gilt folgende Verfahrensweise: 

  

Soweit eine Besuchsperson einen originalverpackten selbst erworbenen Antigen-

Test, der eine Sonderzulassung des BfArM besitzt, zum Zwecke des Zutritts in eine 

Einrichtung mit sich führt und diesen vor Ort in der Einrichtung unter Beobachtung 

durch das Einrichtungspersonal (4-Augen-Prinzip) an sich selbst vornimmt, kann 

durch die Einrichtung bei negativem Testergebnis ein Zutritt gestattet werden.  

 

Ein auf diese Weise erlangtes negatives Testergebnis steht einem schriftlichen oder 

elektronischen negativen Testergebnis i. S. d. § 9 Abs. 2 Nr. 1 der 11. BayIfSMV 

gleich. 

 

Gerne weisen wir darauf hin, dass in Bayern die aussagekräftigen PCR-Tests, 

welche im Testzentrum durchgeführt werden können, kostenlos sind. Die 

Besucher/innen können also auch weiterhin ein aktuelles negatives 

PCR-Testergebnis vorlegen um Zutritt in die Einrichtung zu erhalten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Markus Mayr 

Geschäftsführer 

 

Anlage 

 






